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Text 

Verkauf 

§ 37. (1) Die gepfändeten Sachen sind zu verkaufen. 

(2) Solange das Verkaufsverfahren im Gange ist, kann ein besonderes Verkaufsverfahren in 
Ansehung derselben Sachen nicht mehr eingeleitet werden. 

(3) Wird der Verkauf zugunsten weiterer vollstreckbarer Abgaben in Ansehung der gleichen Sachen 
angeordnet, so wird das Verkaufsverfahren für diese so geführt, wie wenn es zu ihren Gunsten eingeleitet 
worden wäre. 

(4) Die Bestimmung des § 367 ABGB über den Eigentumserwerb an Sachen, die in einer 
öffentlichen Versteigerung veräußert werden, gilt auch bei einem Verkauf aus freier Hand durch einen 
Handelsmakler, ein Kreditinstitut, ein Versteigerungshaus, den Vollstrecker oder einen zu 
Versteigerungen befugten Beamten. 

(5) Gewährleistungsansprüche der Erwerber wegen eines Mangels der veräußerten Sachen sowie das 
Rücktrittsrecht sind ausgeschlossen, das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG), BGBl. I 
Nr. 33/2014, ist nicht anzuwenden. 
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